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Die Beschwerde des BeschwerdefÃ¼hrers gegen den Beschluss des Sozialgerichts
Frankfurt am Main vom 29. September 2020 wird zurÃ¼ckgewiesen.

Kosten sind nicht zu erstatten.

GrÃ¼nde:

I.

Die Beteiligten streiten Ã¼ber die HÃ¶he der aus Prozesskostenhilfe
festzusetzenden RechtsanwaltsvergÃ¼tung in Anwendung des
RechtsanwaltsvergÃ¼tungsgesetzes (RVG).

Im Ausgangsverfahren vor dem Sozialgericht Frankfurt am Main (S 5 AS 1956/14)
begehrte die KlÃ¤gerin des Ausgangsverfahrens die GewÃ¤hrung von
Grundsicherungsleistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) im
Zeitraum vom 1. Oktober 2014 bis 31. MÃ¤rz 2015. StreitgegenstÃ¤ndlich war ein
Bescheid Ã¼ber die Ablehnung der Leistungen vom 4. September 2014 in der
Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 18. November 2014. Die KlÃ¤gerin erhob
am 24. November 2014 Klage vor dem Sozialgericht Frankfurt am Main. Sie
beantragte mit der Klageerhebung die GewÃ¤hrung von Prozesskostenhilfe und
fÃ¼gte die ErklÃ¤rung Ã¼ber die persÃ¶nlichen und wirtschaftlichen VerhÃ¤ltnisse
bei. Mit Beschluss vom 25. Mai 2016 gewÃ¤hrte das Sozialgericht
Prozesskostenhilfe unter Beiordnung der Beschwerdegegnerin. Am 15. August 2018
wurde der Rechtsstreit gemeinsam mit einem Parallelverfahren (S 5 AS 1445/14), in
dem der vorhergehende Zeitraum vom 1. April 2014 bis 30. September 2014
streitig war, erÃ¶rtert und durch Vergleich erledigt. Die Kosten des
Gerichtsverfahrens wurden gegeneinander aufgehoben. Der Beigeladene des
Ausgangsverfahrens verpflichtete sich, fÃ¼r ein durch diesen Vergleich erledigtes
Widerspruchsverfahren die HÃ¤lfte der Kosten fÃ¼r dieses Widerspruchsverfahren
zu Ã¼bernehmen. Der Termin dauerte 75 Minuten.

Die Beschwerdegegnerin beantragte mit Schreiben vom 22. November 2018 die
Festsetzung der GebÃ¼hren im Rahmen der Prozesskostenhilfe und machte
folgende GebÃ¼hren geltend:

VerfahrensgebÃ¼hr, Nr. 3102 VV-RVG 170,00 EUR
EinigungsgebÃ¼hr, Nr. 1006 VV-RVG 170,00 EUR
TerminsgebÃ¼hr, Nr. 3106 VV-RVG 280,00 EUR
Pauschale fÃ¼r Entgelte fÃ¼r Post- und Telekommunikationsdienstleistungen, Nr.
7002 VV-RVG 20,00 EUR
Zwischensumme 640,00 EUR
Umsatzsteuer, Nr. 7008 VV-RVG 121,60 EUR
Endsumme 761,60 EUR

Die Urkundsbeamtin der GeschÃ¤ftsstelle setzte die GebÃ¼hren durch Beschluss
vom 11. Dezember 2018 wie folgt fest:
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VerfahrensgebÃ¼hr, Nr. 3102 VV-RVG 170,00 EUR
EinigungsgebÃ¼hr, Nr. 1006 VV-RVG 100,00 EUR
TerminsgebÃ¼hr, Nr. 3106 VV-RVG 280,00 EUR
Pauschale fÃ¼r Entgelte fÃ¼r Post- und Telekommunikationsdienstleistungen, Nr.
7002 VV-RVG 20,00 EUR
Zwischensumme 570,00 EUR
Umsatzsteuer, Nr. 7008 VV-RVG 108,30 EUR
Endsumme 678,30 EUR

Zur BegrÃ¼ndung wurde ausgefÃ¼hrt, dass eine EinigungsgebÃ¼hr zwar
entstanden sei, jedoch durch den Vergleich zwei Klageverfahren erledigt worden
seien, so dass die GebÃ¼hr zwischen beiden Verfahren anteilig aufzuteilen sei.
Dabei werde die im Verfahren S 5 AS 1445/14 maÃ�gebliche VerfahrensgebÃ¼hr in
HÃ¶he von 200,00 EUR zugrunde gelegt.

Die Beschwerdegegnerin legte hiergegen am 18. Dezember 2018 Erinnerung ein,
der die Urkundsbeamtin durch VerfÃ¼gung vom 18. Dezember 2018 nicht abhalf.
Die Beschwerdegegnerin fÃ¼hrte aus, dass die EinigungsgebÃ¼hr nicht nur einmal
entstehe und verwies auf eine Entscheidung des LSG Niedersachsen-Bremen vom 7.
April 2016, L 7 AS 35/14 B.

Der BeschwerdefÃ¼hrer erachtete die Aufteilung der einmalig entstandenen
EinigungsgebÃ¼hr als zutreffend.

Das Sozialgericht setzte durch Beschluss vom 29. September 2020 die VergÃ¼tung
der Beschwerdegegnerin auf insgesamt 761,60 EUR fest. Zur BegrÃ¼ndung wurde
ausgefÃ¼hrt, dass in beiden durch Vergleich erledigten Klageverfahren eine
EinigungsgebÃ¼hr entstanden sei. Daran Ã¤ndere eine gemeinsame Verhandlung
und Protokollierung nichts. Etwas Anderes ergebe sich nur, wenn es sich um
dieselbe Angelegenheit gemÃ¤Ã� Â§ 16 RVG gehandelt hÃ¤tte oder die Verfahren
zur gemeinsamen Verhandlung und Entscheidung gemÃ¤Ã� Â§ 113
Sozialgerichtsgesetz (SGG) verbunden worden wÃ¤ren. Beides sei jedoch nicht der
Fall gewesen. Hiergegen wurde die Beschwerde zugelassen.

Der BeschwerdefÃ¼hrer hat gegen den ihm am 30. September 2020 zugestellten
Beschluss am 2. Oktober 2020 Beschwerde beim Sozialgericht Frankfurt am Main
erhoben. Das Sozialgericht hat am 5. Oktober 2020 der Beschwerde nicht
abgeholfen.

Der BeschwerdefÃ¼hrer verweist auf die Entscheidung des LSG fÃ¼r das Land
Nordrhein-Westfalen vom 6. Oktober 2016, L 19 AS 646/17 B. Der Abschluss eines
einheitlichen auÃ�ergerichtlichen oder gerichtlichen Vergleichs bringe den
Ã¼bereinstimmenden Willen des Gerichts, der Beteiligten und ihrer
BevollmÃ¤chtigten zum Ausdruck, die Sachen als fÃ¼r die Einigung miteinander
verbunden zu behandeln. Im vorliegenden Vergleich seien die StreitgegenstÃ¤nde
derart miteinander verwoben, dass nicht ohne weiteres erkennbar sei, ob in jedem
Verfahren ein gegenseitiges Nachgeben stattgefunden habe, so dass
mÃ¶glicherweise nur eine Einigung in einem Verfahren vorliege und in dem anderen
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Verfahren das RechtsschutzbedÃ¼rfnis weggefallen sei. Der Wortlaut der Einigung
bzw. des Vergleichs mÃ¼sse eindeutig eine EinigungsgebÃ¼hr auslÃ¶sen.

Der BeschwerdefÃ¼hrer beantragt,
den Beschluss des Sozialgerichts Frankfurt am Main vom 29. September 2020, S 7
SF 306/18 E, aufzuheben und die aus der Staatskasse zu zahlende VergÃ¼tung auf
678,30 EUR festzusetzen.

Die Beschwerdegegnerin beantragt,
die Beschwerde zurÃ¼ckzuweisen.

Die Beschwerdegegnerin ist der Ansicht, dass die StreitgegenstÃ¤nde keineswegs
besonders verwoben gewesen seien. Im Verfahren S 5 AS 1445/14 sei der
Leistungszeitraum vom 1. April bis 30. September 2014 und im Verfahren S 5 AS
1956/14 der Zeitraum vom 1. Oktober 2014 bis 31. MÃ¤rz 2015 streitig gewesen.
Die KlÃ¤gerin des Ausgangsverfahrens habe fÃ¼r einzelne ZeitrÃ¤ume aufgrund
einstweiliger Rechtsschutzverfahren schon Leistungen erhalten gehabt, weshalb in
beiden Klageverfahren jeweils ein Nachgeben von Beklagtem und KlÃ¤gerin des
Ausgangsverfahrens vorgelegen habe.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die Akten
des Erinnerungs- und Beschwerdeverfahrens sowie des Ausgangsverfahrens â��
einschlieÃ�lich des PKH-Hefts -, die bei der Entscheidung vorgelegen haben, Bezug
genommen.

II.

Ã�ber die Beschwerde des BeschwerdefÃ¼hrers entscheidet der Senat nach
Ã�bertragung durch den Einzelrichter (Â§ 56 Abs. 2 Satz 1 i.V.m. Â§ 33 Abs. 8 Satz 2
RVG) in seiner Besetzung mit drei Berufsrichtern ohne Mitwirkung ehrenamtlicher
Richter (Â§ 56 Abs. 2 Satz 1 i.V.m. Â§ 33 Abs. 8 Satz 3 RVG).

Die Beschwerde ist zulÃ¤ssig, da das Sozialgericht sie zugelassen hat, Â§ 56 Abs. 2
Satz 1 i.V.m. Â§ 33 Abs. 3 Satz 2 RVG. Die Beschwerde ist zudem innerhalb der
Zweiwochenfrist des Â§ 56 Abs. 2 Satz 1 i.V.m. Â§ 33 Abs. 3 Satz 3 RVG erhoben
worden, da der Beschluss vom 28. September 2020 dem BeschwerdefÃ¼hrer am
30. September 2020 zugestellt worden und die Beschwerde am 2. Oktober 2020
eingegangen ist.

Die Beschwerde ist nicht begrÃ¼ndet. Der Beschwerdegegnerin steht ein
VergÃ¼tungsanspruch von insgesamt 761,60 EUR zu.

Nach Â§ 3 Abs. 1 Satz 1 RVG entstehen in Verfahren vor den Gerichten der
Sozialgerichtsbarkeit, in denen das Gerichtskostengesetz (GKG) nicht anzuwenden
ist, BetragsrahmengebÃ¼hren, die dem im Wege der Prozesskostenhilfe
beigeordneten Rechtsanwalt aus der Landeskasse zu erstatten sind (Â§ 45 Abs. 1
RVG). Das Sozialgericht gewÃ¤hrte der KlÃ¤gerin des Ausgangsverfahrens mit
Beschluss vom 25. Mai 2016 Prozesskostenhilfe und die KlÃ¤gerin des
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Ausgangsverfahrens war kostenprivilegierte Beteiligte i. S. d. Â§ 183 Satz 1 SGG.
Damit scheidet die Anwendung des GKG aus (Â§ 197a Abs. 1 Satz 1 SGG).

Die HÃ¶he der VergÃ¼tung errechnet sich nach dem VergÃ¼tungsverzeichnis der
Anlage 1 zum RVG. Die HÃ¶he der RahmengebÃ¼hr bestimmt nach Â§ 14 Abs. 1
RVG der Rechtsanwalt im Einzelfall unter BerÃ¼cksichtigung aller UmstÃ¤nde, vor
allem des Umfangs und der Schwierigkeit der anwaltlichen TÃ¤tigkeit, der
Bedeutung der Angelegenheit sowie der Einkommens- und
VermÃ¶gensverhÃ¤ltnisse des Auftraggebers nach billigem Ermessen (Satz 1). Bei
RahmengebÃ¼hren ist das Haftungsrisiko zu berÃ¼cksichtigen (Satz 3). Ist die
GebÃ¼hr von einem Dritten zu ersetzen, ist die von dem Rechtsanwalt getroffene
Bestimmung nicht verbindlich, wenn sie unbillig ist (Satz 4), wobei ihm ein
Spielraum bzw. eine Toleranzgrenze von 20 % zusteht (BSG, Urteil vom 1. Juli 2009, 
B 4 AS 21/09 R, BSGE 104, 30-41). Unbilligkeit liegt vor, wenn der Rechtsanwalt die
Kriterien des Â§ 14 Abs. 1 Satz 1 RVG unter Beachtung des Beurteilungsspielraums
objektiv nicht hinreichend beachtet. Im Fall einer nicht verbindlichen, d.h. nicht der
Billigkeit entsprechenden Bestimmung der GebÃ¼hr durch den Rechtsanwalt, wird
die GebÃ¼hr im Kostenfestsetzungsverfahren bestimmt. Der gemÃ¤Ã� Â§ 55 Abs. 1
Satz 1 RVG zustÃ¤ndige Urkundsbeamte der GeschÃ¤ftsstelle (Kostenbeamter), im
Fall der Erinnerung das gemÃ¤Ã� Â§ 56 Abs. 1 RVG zustÃ¤ndige Gericht und im Fall
der Beschwerde das Beschwerdegericht gemÃ¤Ã� Â§ 56 Abs. 2 Satz 1 RVG sind
befugt und verpflichtet, die von dem Rechtsanwalt bestimmten GebÃ¼hren auf ihre
Billigkeit hin zu Ã¼berprÃ¼fen und bei Feststellung der Unbilligkeit die GebÃ¼hr
selbst festzusetzen.

Gegenstand des Erinnerungs- und des Beschwerdeverfahrens nach Â§ 56 RVG ist
die gesamte Kostenfestsetzung, nicht nur die einzelne GebÃ¼hr, gegen deren
Versagung sich die Beschwerde richtet. Begrenzt wird die Ã�berprÃ¼fung allerdings
ggf. durch den Antrag des Rechtsanwalts und das Verbot der reformatio in peius
(ThÃ¼ringer LSG, Beschluss vom 15. April 2015, L 6 SF 331/15 B, juris). Streitig ist
ausweislich der Beschwerdeschrift die HÃ¶he der EinigungsgebÃ¼hr nach Nr. 1006
VV RVG.

ZunÃ¤chst ergibt sich eine Absetzung der EinigungsgebÃ¼hr nicht daraus, dass
fÃ¼r das vorliegende Verfahren wegen der VergÃ¼tung des Parallelverfahrens
Ã¼berhaupt keine GebÃ¼hren festzusetzen wÃ¤ren. Die beiden zeitgleich
verhandelten Rechtsstreite stellen im gebÃ¼hrenrechtlichen Sinne nicht eine
Angelegenheit dar, so dass auch in beiden Verfahren GebÃ¼hren festzusetzen sind.
Wann dieselbe Angelegenheit im gebÃ¼hrenrechtlichen Sinne vorliegt, ist im RVG
nicht abschlieÃ�end geregelt. Die anwaltlichen TÃ¤tigkeitskataloge des Â§ 16 RVG
("dieselbe Angelegenheit") und des Â§ 17 RVG ("verschiedene Angelegenheiten")
benennen nur Regelbeispiele. Es handelt sich um einen gebÃ¼hrenrechtlichen
Begriff, der sich mit dem prozessrechtlichen Begriff des (Verfahrens )Gegenstandes
decken kann, aber nicht muss. Leistungen sind in einem MandatsverhÃ¤ltnis zum
Anwalt einer Angelegenheit zuzuordnen und deshalb gemÃ¤Ã� Â§ 15 Abs. 2 RVG
nur einmal abrechenbar, wenn zwischen ihnen ein innerer Zusammenhang besteht
und sie sowohl inhaltlich als auch in der Zielsetzung so weitgehend
Ã¼bereinstimmen, dass von einem einheitlichen Rahmen der anwaltlichen
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TÃ¤tigkeit gesprochen werden kann (BGH, Urteil vom 27. Juli 2010, VI ZR 261/09,
NJW 2010, 3035, 3036; BSG, Urteil vom 9. MÃ¤rz 2016, B 14 AS 5/15 R, BSGE 121,
49-55). Eine Angelegenheit liegt hiernach vor, wenn drei Voraussetzungen erfÃ¼llt
sind: ein Auftrag, ein Rahmen der TÃ¤tigkeit sowie ein innerer Zusammenhang. Ein
einheitlicher Auftrag liegt, wenn der Rechtsanwalt zu verschiedenen Zeiten
beauftragt worden ist, auch dann vor, wenn Einigkeit besteht, dass die AnsprÃ¼che
gemeinsam behandelt werden sollen. Zudem muss sich die TÃ¤tigkeit des
Rechtsanwalts in dem gleichen Rahmen abspielen. Anhaltspunkte fÃ¼r denselben
Rahmen bieten z. B. die GerichtszustÃ¤ndigkeiten fÃ¼r das Geltendmachen
unterschiedlicher AnsprÃ¼che. Die Annahme einer Angelegenheit im
gebÃ¼hrenrechtlichen Sinne setzt hingegen nicht voraus, dass der Anwalt nur eine
PrÃ¼fungsaufgabe zu erfÃ¼llen hat. FÃ¼r die Annahme eines einheitlichen
Rahmens der anwaltlichen TÃ¤tigkeit ist es grds. ausreichend, wenn die
verschiedenen GegenstÃ¤nde als in dem Sinne einheitlich vom Anwalt bearbeitet
werden kÃ¶nnen, dass sie verfahrensrechtlich zusammengefasst bzw. in einem
einheitlichen Vorgehen geltend gemacht werden kÃ¶nnen. Ein einheitlicher Auftrag
kann auch dann vorliegen, wenn der Anwalt von mehreren Mandanten beauftragt
wird, wobei ggf. durch Auslegung ermittelt werden muss, ob er fÃ¼r die
verschiedenen Auftraggeber gemeinsam oder fÃ¼r jeden von ihnen gesondert
tÃ¤tig werden soll. Auch wenn zwei verschiedene ProzessauftrÃ¤ge an
verschiedenen Tagen erteilt werden und formal zwei AuftrÃ¤ge vorliegen, kann es
sich im gebÃ¼hrenrechtlichen Sinne um ein gemeinsames Vorgehen handeln mit
der Folge, dass nur eine Angelegenheit vorliegt. SchlieÃ�lich ist Voraussetzung fÃ¼r
das Vorliegen einer gebÃ¼hrenrechtlichen Angelegenheit, dass die verschiedenen
GegenstÃ¤nde innerlich zusammengehÃ¶ren (Gerold/Schmidt/Mayer, 24. Aufl.
2019, RVG Â§ 15 Rn. 8-12). Dieser innere Zusammenhang liegt bei einer
Bedarfsgemeinschaft nach dem SGB II hinsichtlich der EinzelansprÃ¼che ihrer
Mitglieder in der Regel vor, weil diese unmittelbar voneinander abhÃ¤ngen, wie aus
dem "Konstrukt" Bedarfsgemeinschaft und der Anrechnung von Einkommen und
VermÃ¶gen innerhalb dieser folgt. Bei mehreren Auftraggebern einer
Bedarfsgemeinschaft kann "dieselbe" Angelegenheit im gebÃ¼hrenrechtlichen
Sinne unter BerÃ¼cksichtigung der EinzelfallumstÃ¤nde auch dann vorliegen, wenn
die Aufhebung und Erstattung der individuellen AnsprÃ¼che in getrennten
Bescheiden geregelt wird und mit jeweils gesonderten Vollmachten selbststÃ¤ndige
WidersprÃ¼che eingelegt werden (BSG, Urteil vom 2. April 2014, B 4 AS 27/13 R,
SozR 4-1935 Â§ 15 Nr. 1). Die Konstellation einer Bedarfsgemeinschaft lÃ¶st dann
lediglich eine ErhÃ¶hungsgebÃ¼hr nach Nr. 1008 VV RVG aus (vgl. BSG, Urteile
vom 2. April 2014, B 4 AS 27/13 R; 21. Dezember 2009, B 14 AS 83/08 R; 27.
September 2011, B 4 AS 155/10 R, juris). Auch bei getrennten Klageverfahren kann
"dieselbe Angelegenheit" vorliegen, Â§ 15 Abs. 2 RVG ist nicht auf
Verwaltungsverfahren beschrÃ¤nkt (vgl. ThÃ¼ringer LSG, BeschlÃ¼sse vom 15.
April 2015, L 6 SF 331/15 B; 6. Januar 2015, L 6 SF 1221/14 B; 6. November 2014, L
6 SF 1022/14 B; siehe auch FG Baden-WÃ¼rttemberg, Beschluss vom 12. Juni 2014,
8 KO 1022/12, juris). MaÃ�geblich ist hierbei, ob anhand dieser GrundsÃ¤tze ein
einheitlicher Rahmen der anwaltlichen TÃ¤tigkeit bejaht werden kann (vgl. BSG,
Urteil vom 2. April 2014, B 4 AS 27/13 R; ThÃ¼ringer LSG, Beschluss vom 6.
November 2014, L 6 SF 1022/14 B, juris) oder ob in den Klageverfahren eine
individuelle PrÃ¼fung z. B. der verfahrensrechtlichen (z.B. AnhÃ¶rung nach Â§ 24
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SGB X) oder subjektiven Voraussetzungen (Vorsatz oder grobe FahrlÃ¤ssigkeit)
bezÃ¼glich der einzelnen KlÃ¤ger erforderlich war (vgl. ThÃ¼ringer LSG, Beschluss
vom 14. MÃ¤rz 2017, L 6 SF 1185/15 B, juris).

Das Sozialgericht und auch die Beteiligten haben die beiden hier maÃ�geblichen
Klageverfahren parallel, aber nicht mit identischem Inhalt betrieben und behandelt.
Zwar wurden beide Rechtsstreite durch einen gerichtlichen Vergleich erledigt,
jedoch verlieb es dabei, dass teilweise der Beklagte und teilweise die Beigeladene
des Ausgangsverfahrens zur LeistungsgewÃ¤hrung verpflichtet war. Ausgangspunkt
der beiden Rechtsstreite waren nÃ¤mlich unterschiedliche LeistungszeitrÃ¤ume und
Ablehnungsbescheide. So bestand zwischen den Verfahren zwar ein sachlicher
Zusammenhang, aber dessen IntensitÃ¤t genÃ¼gte nicht den dargelegten
MaÃ�stÃ¤ben. Allein die Tatsache, dass die KlÃ¤gerin des Ausgangsverfahrens in
beiden Rechtsstreiten um existenzsichernde Leistungen stritt, reicht fÃ¼r den
geforderten inneren Zusammenhang nicht aus. Auch lag den Beauftragungen der
Beschwerdegegnerin zur Vertretung in den Klageverfahren kein einheitlicher
Auftrag zugrunde. Vielmehr entschied die KlÃ¤gerin der Ausgangsverfahren fÃ¼r
beide Verfahren nach Erlass der ablehnenden Bescheide jeweils gesondert, ob sie
ihre Rechte im Klagewege durchsetzen wollte. GebÃ¼hrenrechtlich handelt es
somit um verschiedene Angelegenheiten.

Davon ausgehend ist zunÃ¤chst festzustellen, dass sich die VerfahrensgebÃ¼hr
nach Nr. 3102 VV-RVG richtet, so dass sich der GebÃ¼hrenrahmen damit auf 50,00
EUR bis 550,00 EUR belÃ¤uft. Der Kostenansatz in HÃ¶he von 170,00 EUR ist
angemessen und damit verbindlich. Nach Auffassung des Senats wird eine
VerfahrensgebÃ¼hr in HÃ¶he von 170,00 EUR dem anwaltlichen Aufwand fÃ¼r das
Betreiben des Verfahrens S 5 AS 1956/14 gerecht.

Zu den Kriterien des Â§ 14 Abs. 1 RVG im Einzelnen:

Beide parallelen Rechtsstreite hatten eine Ã¼berdurchschnittliche Bedeutung fÃ¼r
die KlÃ¤gerin des Ausgangsverfahrens, da existenzsichernde Leistungen des SGB II
bzw. des Sozialgesetzbuches ZwÃ¶lftes Buch (SGB XII) im Streit standen. Inhaltlich
standen dabei neben der KlÃ¤rung tatsÃ¤chlicher UmstÃ¤nde schwierige und nicht
vollstÃ¤ndig hÃ¶chstrichterlich geklÃ¤rte rechtlichen Fragestellungen im
Vordergrund. Der Umfang der anwaltlichen TÃ¤tigkeit bestimmt sich aus der relativ
langen Dauer des Klageverfahrens mit vier Jahren und der Tatsache, dass auch eine
Beigeladene beteiligt war. Zu berÃ¼cksichtigen sind hinsichtlich des Umfangs der
anwaltlichen TÃ¤tigkeit allerdings auch Synergieeffekte durch die TÃ¤tigkeit in den
beiden Parallelverfahren. Solche Synergieeffekte wirken sich gebÃ¼hrenmindernd
aus (siehe hierzu Beschluss des Senats vom 17. Januar 2019, L 2 AS 368/18; so
auch Bayerisches LSG, Beschluss vom 15. Juni 2016, L 15 SF 92/14 E; ThÃ¼ringer
LSG, Beschluss vom 9. Mai 2012, L 6 SF 467/12 B; SÃ¤chsisches LSG vom 11.
September 2013, L 8 AS 858/12 B; Schleswig-Holsteinisches LSG, Beschluss vom 15.
Januar 2014, L 5 SF 12/13 E, alle juris). MaÃ�gebend fÃ¼r den Umfang der
anwaltlichen TÃ¤tigkeit als wesentlichen Bestimmungsfaktor der GebÃ¼hr ist
nÃ¤mlich der zeitliche Aufwand, den der Rechtsanwalt tatsÃ¤chlich in der Sache
betrieben hatte und den er davon objektiv auf die Sache verwenden musste (BSG,
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Urteil vom 1. Juli 2009, B 4 AS 21/09 R, BSGE 104, 30-41). Angesichts der
ausgefÃ¼hrten Bewertung der Kriterien des Â§ 14 RVG erachtet es der erkennende
Senat als angemessen, die VerfahrensgebÃ¼hren in den beiden Rechtsstreiten
wegen der Synergieeffekte herab zu bemessen. Dem wird die Beschwerdegegnerin
gerecht, wenn sie im vorliegenden Verfahren eine VerfahrensgebÃ¼hr in HÃ¶he
von 170,00 EUR und im Parallelverfahren in HÃ¶he von 200,00 EUR fordert.

Im Hinblick auf die anzusetzende TerminsgebÃ¼hr nach Nr. 3106 VV-RVG vertritt
der Senat in Ã�bereinstimmung mit der Bestimmung durch die Beschwerdegegnerin
und der Festsetzung des Sozialgerichts die Auffassung, dass ein Betrag von 280,00
EUR dem entstandenen anwaltlichen Aufwand gerecht wird. Bei der Bewertung der
TerminsgebÃ¼hr nach Nr. 3106 VV-RVG i.V.m. Â§ 14 RVG ist die Dauer des Termins
das wesentliche Kriterium, denn damit wird der Aufwand des Rechtsanwalts in
zeitlicher Hinsicht unmittelbar erfasst, den er fÃ¼r seine Anwesenheit bei dem
Termin hat. Daneben sind alle anderen Kriterien des Â§ 14 RVG ebenfalls zu
berÃ¼cksichtigen (mit ausfÃ¼hrlicher Darstellung: Beschluss des Senats vom 28.
April 2014, L 2 AS 708/13 B, juris). Vor diesem Hintergrund ist die angemessene
HÃ¶he der TerminsgebÃ¼hr im vorliegenden Verfahren anhand einer Terminsdauer
von 75 Minuten zu bemessen, die jedoch auf zwei Klageverfahren entfÃ¤llt, mithin
mangels anderweitiger Feststellungen 37,50 Minuten pro Verfahren. Ausgehend von
einer durchschnittliche Terminsdauer von 30 Minuten war die TerminsgebÃ¼hr
daher auf die MittelgebÃ¼hr in HÃ¶he von 280,00 EUR festzusetzen. Anhaltspunkte
fÃ¼r eine weitergehende Anpassung nach den Kriterien des Â§ 14 Abs. 1 RVG sind
nicht ersichtlich.

Zudem steht der Beschwerdegegnerin eine EinigungsgebÃ¼hr zu.

Nach Nrn. 1000, 1005, 1006 VV-RVG entsteht die GebÃ¼hr fÃ¼r die Mitwirkung
beim Abschluss eines Vertrags, durch den der Streit oder die Ungewissheit Ã¼ber
ein RechtsverhÃ¤ltnis beseitigt wird. Die GebÃ¼hr entsteht nicht, wenn sich der
Vertrag ausschlieÃ�lich auf ein Anerkenntnis oder einen Verzicht beschrÃ¤nkt. Die
GebÃ¼hr Nr. 1000 VV-RVG entsteht im sozialgerichtlichen Verfahren in HÃ¶he der
VerfahrensgebÃ¼hr. Sie betrÃ¤gt mithin im vorliegenden Fall, welches durch
materiell-rechtlichen Vergleich endete, 170,00 EUR. Im vorliegenden Rechtsstreit
wurde auch eine Einigung in der Sache erzielt. Anhaltspunkte fÃ¼r eine verdeckte
KlagerÃ¼cknahme oder ein Anerkenntnis bestehen nicht. Ausweislich des
protokollierten Vergleichs haben sich die Beteiligten zur endgÃ¼ltigen Beilegung
aller Streitigkeiten fÃ¼r beide streitigen ZeitrÃ¤ume geeinigt, dass die KlÃ¤gerin
des Ausgangsverfahrens keine weiteren Leistungen mehr erhÃ¤lt, aber auch keine
erstatten muss. Es verblieb damit bei den durch den Beklagten und die Beigeladene
in den streitigen ZeitrÃ¤umen erbrachten Leistungen und einer LeistungslÃ¼cke
von Dezember 2014 bis 9. Februar 2015.

Die EinigungsgebÃ¼hr entsteht â�� ebenso wie die Verfahrens- und
TerminsgebÃ¼hr â�� in beiden der lediglich zur gleichen Terminsstunde
verhandelten Klageverfahren. Keinesfalls werden beide prozessrechtlich nicht
miteinander verbundenen und auch nicht dieselbe Angelegenheit gemÃ¤Ã� Â§ 16
RVG darstellenden Klageverfahren bei der EinigungsgebÃ¼hr so behandelt, als
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wÃ¤ren sie miteinander verbunden worden. Diese Rechtsansicht findet eine
gesetzliche StÃ¼tze weder im SGG noch im RVG. Der Senat lehnt die gegenteilige
Ansicht ab (siehe LSG fÃ¼r das Land Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 6.
Oktober 2016, L 19 AS 646/16 B, juris). Im vorliegenden Fall wurden zwei
verschiedene Klageverfahren in einem Termin behandelt und Ã¤uÃ�erlich in einem
Prozessvergleich erledigt. Inhaltlich erledigte der Vergleich beide Klageverfahren
dergestalt, dass die KlÃ¤gerin des Ausgangsverfahrens in beiden Klageverfahren
auf die endgÃ¼ltige Durchsetzung noch mÃ¶glicher LeistungsansprÃ¼che
verzichtete und es bei den in den beiden streitigen Bewilligungsabschnitten
gewÃ¤hrten Leistungen belieÃ�, wÃ¤hrend Beklagter und Beigeladene der
Ausgangsverfahren von der Geltendmachung mÃ¶glicher ErstattungsansprÃ¼che
gegen die KlÃ¤gerin absahen. Bei einer gemeinsamen Einigung in mehreren
Rechtsstreitigkeiten derselben Beteiligten entsteht die EinigungsgebÃ¼hr
grundsÃ¤tzlich in jedem Verfahren (ThÃ¼ringer LSG, Beschluss vom 22. Januar
2019, L 1 SF 1300/17 B; LSG Niedersachsen-Bremen, Beschluss vom 7. April 2016, L
7/14 AS 35/14 B; LSG Baden-WÃ¼rttemberg, Beschluss vom 27. Juni 2019, L 10 SF
4412/18 E-B; alle juris).

Dass in verschiedenen Angelegenheiten jeweils gesondert GebÃ¼hren entstehen,
ergibt sich schon aus der Regelung des Â§ 15 Abs. 2 RVG, wonach Gegenteiliges
gerade nur fÃ¼r GebÃ¼hren in derselben Angelegenheit gilt.

Normative AnknÃ¼pfungspunkte, dass hinsichtlich der EinigungsgebÃ¼hr etwas
Anderes gelten sollte, ergeben sich fÃ¼r den Senat nicht. Eine BeschrÃ¤nkung auf
das Entstehen nur einer EinigungsgebÃ¼hr lÃ¤sst sich dem Wortlaut der
einschlÃ¤gigen GebÃ¼hrenziffer nicht entnehmen. Eine solche ergibt sich
insbesondere nicht aus Nr. 1006 Abs. 1 Satz 1 und 2 VV-RVG. Hiernach bestimmt
sich die GebÃ¼hr auch dann einheitlich nach dieser Vorschrift, wenn in die Einigung
AnsprÃ¼che einbezogen werden, die nicht in diesem Verfahren rechtshÃ¤ngig sind.
MaÃ�gebend fÃ¼r die HÃ¶he der GebÃ¼hr ist die im Einzelfall bestimmte
VerfahrensgebÃ¼hr in der Angelegenheit, in der die Einigung erfolgt. Jedoch erfasst
dieser sog. "Mehrvergleich" nur die Konstellation, dass Ã¼ber das anhÃ¤ngige
Verfahren hinaus weitere AnsprÃ¼che in die Einigung einbezogen werden, die nicht
streitgegenstÃ¤ndlich im erledigten Verfahren sind. An einer solchen Einbeziehung
fehlt es aber, wenn mehrere Verfahren parallel verhandelt und durch Abschluss
eines Vergleichs beendet werden. So auch hier: Alle im hier relevanten Vergleich
erledigten AnsprÃ¼che waren in den beiden Klageverfahren, die verhandelt
wurden, streitgegenstÃ¤ndlich. Dass die Vorschrift nicht den Fall parallel
verhandelter und verglichener Verfahren erfasst, zeigt sich bereits daran, dass fÃ¼r
die HÃ¶he der GebÃ¼hr die im Einzelfall bestimmte VerfahrensgebÃ¼hr in der
Angelegenheit, in der die Einigung erfolgt, maÃ�gebend ist. Welche Angelegenheit
dies bei parallel verhandelten und verglichenen Verfahren sein sollte, lÃ¤sst sich
der GebÃ¼hrenziffer nicht entnehmen. Die vorliegende Konstellation entspricht
damit prozessual der Vorgehensweise, bei der einzelne Verfahren zeitlich
nacheinander verhandelt und durch Abschluss eines Vergleichs unter Fertigung
separater Protokolle beendet werden. FÃ¼r eine Auslegung der Nr. 1006 Abs. 1 Satz
1 VV RVG als Erweiterung des Â§ 15 Abs. 2 RVG dergestalt, dass die
EinigungsgebÃ¼hr trotz verschiedener Angelegenheiten nur einmal anfÃ¤llt,
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ergeben sich fÃ¼r den Senat keine Anhaltspunkte.

Nach Absicht des Senats hat nur eine fÃ¶rmliche Verbindung der Verfahren nach Â§
113 SGG vor Abschluss des Vergleichs zur Folge, dass nur noch ein Verfahren
anhÃ¤ngig ist und alle weiteren nach Verbindung entstehenden GebÃ¼hren alleine
in diesem Verfahren anfallen. Denn Â§ 113 Abs. 1 SGG ermÃ¶glicht dem Gericht
eine Verbindung von Verfahren derselben Beteiligten durch Beschluss, sofern ein im
Gesetz nÃ¤her bezeichneter Zusammenhang zwischen diesen vorliegt. Die nach der
Verbindung entstandenen VergÃ¼tungsansprÃ¼che des Rechtsanwalts fallen
sodann nur noch in diesem fÃ¼hrenden Verfahren an. Wird ein Beschluss in einem
Termin gefasst, so ist er zu verkÃ¼nden und dies im Protokoll festzuhalten. Mit
diesen Vorgaben ist die Annahme einer konkludenten Verbindung nicht vereinbar.
Das Protokoll wurde vorliegend fÃ¼r beide Verfahren erstellt und enthÃ¤lt keinen
Hinweis auf eine Verbindung der Verfahren. Eine solche liegt damit nicht vor.

Wenn damit in beiden parallel verhandelten und erledigten Verfahren eine
EinigungsgebÃ¼hr anfÃ¤llt, so entspricht dieses Ergebnis auch dem Sinn und
Zweck der Regelung. Bei der Einigungs- oder ErledigungsgebÃ¼hr soll der Beitrag
des Anwalts an der HerbeifÃ¼hrung der Einigung oder Erledigung honoriert werden
(BT-Drs. 17/11471 S. 272). Ohne prozessuale Verbindung nach Â§ 113 SGG bezieht
sich dieser Beitrag aber auf jedes durch Vergleich beendete Verfahren.

Im Ergebnis stehen der BeschwerdefÃ¼hrerin folgende GebÃ¼hren zu:
VerfahrensgebÃ¼hr, Nr. 3102 VV-RVG 170,00 EUR
EinigungsgebÃ¼hr, Nr. 1006 VV-RVG 170,00 EUR
TerminsgebÃ¼hr, Nr. 3106 VV-RVG 280,00 EUR
Pauschale fÃ¼r Entgelte fÃ¼r Post- und Telekommunikationsdienstleistungen, Nr.
7002 VV-RVG 20,00 EUR
Zwischensumme 640,00 EUR
Umsatzsteuer, Nr. 7008 VV-RVG 121,60 EUR
Endsumme 761,60 EUR

Die Beschwerde war zurÃ¼ckzuweisen.

Das Verfahren ist gebÃ¼hrenfrei, Kosten werden nicht erstattet (Â§ 56 Abs. 2
SÃ¤tze 2 und 3 RVG).

Eine Beschwerde an das Bundessozialgericht findet nicht statt (Â§Â§ 56 Abs. 2, 33
Abs. 4 Satz 3 RVG).

Erstellt am: 28.01.2021

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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